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ren. Für die Verwendung in 
der Strahlenchemie, der Ra-
diologie, als Wärmequelle in 
der Raumfahrt sowie als Zün-
der für Atomwaffen wird es 
heute zudem künstlich in 
Kernreaktoren durch Be-
strahlung von Wismut 209 mit 
Neutronen hergestellt. Pluto-
nium läßt sich in seiner natür-
lichen Form nur in kleinsten 
Spuren in sehr altem Gestein 
finden. In großen Mengen ent-
steht es unvermeidlich in den 
mit Uran betriebenen Kern-
kraftwerken und bildet den 
Ausgangsstoff für Atom- und 
Wasserstoffbomben.
Der Griechische Wissen-
schaftler Constantin Papaste-
fanou von der Aristoteles-
Universität in Thessaloniki hat 
einem Bericht des Wissen-
schaftsmagazins New Scien-
tist zufolge [12] gefunden, daß 
die Strahlendosis durch Polo-
nium in Tabaksblättern bis zu 
tausendmal höher ist als jene 
des aus Tschernobyl stam-
menden Caesium-137. Polo-
nium-210 lagert sich zusam-
men mit Plutonium besonders 
gut an etwa 0,3 Mikrometer 
(µm) große Staubpartikel in 
der Luft an. Partikel dieser 
Größe kann die Tabakpflanze 
durch spezielle Blatthaare be-
sonders gut aus der Luft fil-
tern. Über das Wurzelwerk 
werden zusätzlich die sich im 
Boden angereicherten radio-
aktiven Substanzen aufge-
nommen.
Schlussfolgerung
Das sind Gründe genug, alle
nuklearen Anlagen sofort zu 
schließen. Nach höchstrich-
terlicher Rechtsprechung be-
steht eine staatliche Schutz-
pflicht aus Artikel 2 Absatz 2 
des Grundgesetzes, die auch 
eine Nachbesserungspflicht 
des Staates umfaßt, wenn ein-
fachrechtliche Schutznormen 
aufgrund neuerer Erkenntnisse 
nicht mehr geeignet erschei-
nen, Gesundheitsgefährdun-
gen sicher auszuschließen.
„Geschichte besteht darin, 
daß sich Systeme als brüchig 
erweisen und Menschen er-
kennen, daß sie brüchig sind.“

Robert Jungk
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Am 30. September 2010 hatte 
das Bundesumweltministeri-
um mit den Ländern über die 
„Sicherheitsanforderungen an 
die Endlagerung wärmeent-
wickelnder radioaktiver Ab-
fälle“ beraten. Im Juli 2009 
hatte der damalige Bundes-
umweltminister Sigmar Ga-
briel (SPD) diese Anforderun-
gen veröffentlicht, kurz vor 
dem Regierungswechsel und 
ohne Beteiligung der Länder. 
Kriterium für die Langzeitsi-
cherheit soll nun weiterhin ein 
Zeitraum von einer Million 
Jahre sein und die Behälter 
müßten über einen Zeitraum 
von 500 Jahren zurückgeholt 
werden können, heißt es. Der 
bisher erarbeitete Stand werde 
„im Dialog mit den Ländern 
weiterentwickelt“. Das 22 Sei-
ten umfassende Papier kann 
von der Homepage des Bun-
desumweltministeriums her-
untergeladen werden: www.
bmu.de/atomenergie_ver_und
_entsorgung/downloads/17_le
gislaturperiode/doc/46521.php

In einer nicht öffentlichen 
Kungelrunde wurden die Si-
cherheitskriterien für ein End-
lager nun genau auf das um-
strittene geplante Endlager in 
Gorleben zugeschnitten, kriti-
siert Greenpeace nach einer 
Analyse des Papiers. Auf der 
Sondersitzung des Länderaus-
schusses für Atomenergie ha-
be man sich unter Ausschluß 
der Öffentlichkeit auf Ände-
rungen der bisherigen Rege-
lungen geeinigt, die die Si-
cherheitsanforderungen absen-
ken. In diesem Ausschuß sit-
zen nur Vertreter der fünf 
schwarz-gelben Atom-Bun-
desländer. Den Vorsitz hat 
Gerald Hennenhöfer, ehema-
liger E.ON-Manager und seit 
Dezember 2009 Abteilungs-
leiter für Reaktorsicherheit
und Cheflobbyist der Atom-
konzerne im Bundesumwelt-
ministerium. Hennenhöfer

hatte bereits bei den Geheim-
verhandlungen zu den Lauf-
zeitverlängerungen der Bun-
desregierung die Feder ge-
führt.

Besonders auffällig sind zwei
Punkte der geänderten Sicher-
heitsanforderungen: Zum ei-
nen wurde die bisherige Vor-
gabe eines „nachvollziehbar 
dokumentierten Auswahlver-
fahrens“ nach wissenschaftli-
chen Kriterien gestrichen. Das 
heißt, die Bundesregierung 
will sich des Problems entle-
digen, daß Gorleben aus poli-
tischen und nicht aus wissen-
schaftlichen Gründen als End-
lagerstandort ausgewählt wur-
de, meint Greenpeace. Zwei-
tens wurde eine Passage geän-
dert, die indirekte Auswirkun-
gen darauf hat, ab wann die 
Öffentlichkeit nach einem 
atomrechtlichen Verfahren be-
teiligt werden muß. Durch das 
Streichen des Begriffs „Er-
richtungsphase“ könnte Gor-
leben ohne Beteiligung der 
Öffentlichkeit komplett aus-
gebaut werden, kritisiert 
Greenpeace. Erst ab der Ein-
lagerung des ersten Atom-
mülls wäre dann eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung erforder-
lich.

Die Bundesregierung begrün-
det die Streichung der Errich-
tungsphase in ihrer Antwort 
(Bundestagsdrucksache 17/36 
27 vom 05.11.2010) auf eine 
Kleine Anfrage der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen mit der Behauptung, 
die Errichtungsphase für ein 
Endlager könne „nicht klar 
von der Betriebsphase eines 
Endlagers getrennt werden“. 
Denn während des Betriebes 
würden „für den Langzeitsi-
cherheitsnachweis relevante 
geotechnische Barrieren er-
richtet“.

Andere Änderungen bewirken 
laut Greenpeace ein weiteres 
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Absenken der Sicherheitsan-
forderungen: Zum Beispiel 
wurde der Begriff des Risikos 
eines Gesundheitsschadens 
durch radioaktive Stoffe ge-
strichen und allein durch 
Strahlendosiswerte ersetzt. 
Damit werden nicht nur lang-
lebige chemisch-toxische Ge-
fahren unter den Tisch ge-
kehrt, wie Greenpeace meint, 
sondern der Manipulation bei 
der Dosiskalkulation weiten 
Raum gegeben. In der Ver-
gangenheit waren die Berech-
nungsvorschriften für die zur 
Risikokalkulation dienende 
effektive Dosis geändert wor-
den. Mit neuen sogenannten 
Wichtungsfaktoren war bei 
der 2001 erfolgten Novellie-
rung der Strahlenschutzver-
ordnung die effektive Dosis 
derart manipuliert worden, 
daß sie mit früheren Dosisan-
gaben nicht mehr vergleichbar 
ist. So wird speziell für Brust 
und Knochenoberfläche bei 
gleicher Strahlenbelastung 
heute eine geringere effektive 
Dosis berechnet als vorher.

Außerdem ändert sich mit den 
neuen Sicherheitsanforderun-
gen an die Endlagerung etwas 
an der Haftungsfrage. Für 
Verpackung und Deklaration 
der radioaktiven Abfälle soll 
anstelle des Abfallverursa-
chers, also der Atomkonzerne, 
künftig ein „Ablieferungs-
pflichtiger“ zuständig sein. 
Schadensersatzforderungen 
bei Havarien wie in der Asse 
könnten dann auf staatliche 
Entsorgungsfirmen und damit 
letztlich auf den Steuerzahler 
abgewälzt werden.

Neben den Laufzeitver-
längerungen auch Ent-
eignungsmöglichkeiten 
zum Endlagerbau be-
schlossen

Der Bundestag hatte am 28. 
Oktober 2010 mit seiner 
schwarz-gelben Mehrheit län-
gere Laufzeiten für die 17 
deutschen Atomkraftwerke 
beschlossen. Im Schnitt sollen 
sie 12 Jahre länger am Netz 
bleiben. Bei Atomkraftwerken 
mit Beginn des Leistungsbe-
triebes bis einschließlich 1980 

soll die Verlängerung acht 
Jahre betragen, bei den jünge-
ren 14 Jahre. Die Bundesre-
gierung will diese 11. Ände-
rung des Atomgesetzes ohne 
den Bundesrat umsetzen 
(Bundestagsdrucksache 17/ 
3051 vom 28.09.2010), die 
Opposition will dagegen vor 
dem Bundesverfassungsge-
richt klagen.

Einer zwölften Änderung des 
Atomgesetzes zufolge (Bun-
destagsdrucksache 17/3052 v. 
28.09.2010) sollen zudem 
Vorgaben der Europäischen 
Union zur Sicherheit kern-
technischer Anlagen gemäß 
der Richtlinie 2009/71/EUR 
ATOM vom 25. Juni 2009 
umgesetzt werden. Demnach 
wird dem Genehmigungsin-
haber für die kerntechnische 
Anlage die alleinige Verant-
wortung für die nukleare Si-
cherheit aufgegeben. Zudem 
wird die Möglichkeit der Ent-
eignung für die Errichtung 
und den Betrieb von Endla-
gern radioaktiver Abfälle wie-
der eingeführt, nachdem dies 
zuvor im Jahre 2002 ersatzlos 
aus dem Atomgesetz gestri-
chen worden war. 
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Zweifel an 
Gorleben
unterdrückt
Vor dem Gorleben-Untersu-
chungsausschuss des Deut-
schen Bundestages hat am 12. 
November 2010 der Physiker 
Heinz Nickel als Zeuge über 
seine Messungen im Salzstock 
ausgesagt und erklärt, seine 
Ergebnisse seien im Nachgang 
nicht ausreichend gewürdigt 
worden. Dabei hätten die er-
mittelten Meßdaten kritische 
Fragen zu einem Endlager in 
Gorleben für radioaktiven 
Müll aufgeworfen.

Nickel war zwischen 1958 
und 1992 in der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) in der Ab-
teilung für Geophysik tätig. 

Unter anderem hatte er zwi-
schen 1967 und 1977 eine Ra-
diowellenmethode entwickelt, 
mit der sich sogenannte Nicht-
Homogenitäten im Gestein 
aufspüren lassen, zum Bei-
spiel Laugeneinflüsse, Gas-
vorkommen oder Wasser auf-
nehmendes Anhydrit – alles
kritische Faktoren für ein 
mögliches Endlager. Bei sei-
nen Messungen zwischen 
zwei Schachtvorbohrungen 
habe er ein Zechstein-untypi-
sches elektrisches Verhalten 
vorgefunden, „wie ich es noch 
nie erlebt habe“. Es sei mehr 
Energie vom Gestein absor-
biert worden als erwartet. 
„Das kann ein Hinweis auf 
Einlagerungen sein“, sagte 
Nickel, und „Zweifel an der 
Eignungshöffigkeit wecken.“

Tatsächlich aber seien seine 
Ergebnisse nicht für den Zwi-
schenbericht im Jahr 1983 
verwendet worden, in dem die 
Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) sich für 
eine untertägige Erkundung 
Gorlebens aussprach. Ziel des 
Untersuchungsausschusses ist 
die Klärung der Frage, ob die 
Politik in diesem Jahr Einfluß
auf die Wissenschaft bei der 
Gorleben-Frage genommen 
hat. „Zuerst musste mein Be-
richt mehrmals gekürzt wer-
den, dann erschien nicht ein-
mal meine einseitige Fassung 
im PTB-Zwischenbericht“, 
sagte Nickel.

Noch gravierender sei ihm in-
des ein Eingriff in einen Be-
richt vorgekommen, den er für 
das Geologische Jahrbuch der 
BGR 1991 verfasst hatte. 
„Alle Gorleben-kritischen 
Passagen zu meinen Messun-
gen von 1983 sind in der 
Druckfassung gestrichen wor-
den – ohne, dass man mich 
vorher davon informiert hat“, 
sagte Nickel.

Außerdem berichtete Nickel 
von seinen Zweifeln an den 
Kapazitäten eines Endlagers 
in Gorleben. „Ich bin der 
Meinung, dass der heutige 
Salzstock nicht in der Lage 
ist, alle Abfälle von allen 
Kernkraftwerken in Deutsch-

land aufzunehmen.“ Gleich-
wohl hatte sich Nickel 1983 
für eine untertägige Erkun-
dung Gorlebens ausgespro-
chen. „Heute, bei dem, was in 
Gorleben angetroffen worden 
ist und bei den Salzrechten, 
würde ich nicht mehr weiter 
erkunden.“ Einige Bodenei-
gentümer verweigern bis 
heute die Erkundung des Salz-
stocks unter ihrem Besitz. „Es 
wäre besser, jetzt andere Salz-
stöcke zu erkunden.“
Nickel erzählte schließlich 
von seinen Erfahrungen in 
Bonn, als er 1980 ein Jahr 
lang ins Bundeswirtschafts-
ministerium abgeordnet gewe-
sen war. „In den Ministerien 
und der Kommission für Re-
aktorsicherheit musste ich ei-
nen Mangel an Informationen 
feststellen, den ich nicht ver-
mutet hätte“, sagte er. Ein Be-
richt von ihm zum Beispiel 
über Kapazitäten und Zeit-
räume der Erkundung habe 
drei Wochen lang im Ministe-
rium kursiert, bis er sinnent-
stellt beim Abteilungsleiter 
angekommen sei. Auf der hö-
heren Ebene indes sei er auf 
mehr Offenheit gestoßen – so 
beim Abteilungsleiter und 
später im Kanzleramt, wo der 
zuständige Abteilungsleiter 
seine Einschätzung geteilt 
habe, dass mehrere Parallel-
untersuchungen notwendig 
seien.
Der freiberufliche Geologe 
und Politikberater Detlef Ap-
pel erklärte am 25. November 
2010 vor dem Untersuchungs-
ausschuß zu Gasfunden wäh-
rend der Erkundungen in 
Gorleben, daß Gasvorkommen 
in Salzstöcken durchaus vor-
kommen würden und damit 
auch gerechnet worden sei –
„das Ausmaß aber war überra-
schend“. Bei einer Schacht-
vorbohrung waren Geologen 
an mehreren Stellen auf Gas 
gestoßen. „Dies waren nicht 
die Orte der Gasentstehung“, 
sagte Appel mit Blick auf eine 
mögliche Gasbewegung, 
„wenn dies in der Vergangen-
heit möglich war, kann es 
auch in der Zukunft möglich 
sein“. Bedauerlicherweise sei 


